
 

 

Gemeinde Rosendahl Rosendahl, den 24.10.2009 

 Der Bürgermeister 
 
 

 

S i t z u n g s v o r l a g e  Nr. VIII/31 

öffentliche Sitzung 
 

 

 

Beratungsgang: 

Rat 05.11.2009 

 
 

 

Betreff: Antrag der Eheleute Berger, Rosendahl-Darfeld, vom 09. Oktober 

2009, auf Verkauf des Wohnhauses "Sandweg 10" an die Gemein-

de Rosendahl zum Zwecke der Nutzung als Jugendhaus 
 

 

FB/Az.: I / 021.22, I / 464.2, I / 880.00 
 

 

Produkt: 01/01.001 Politische Organe und Gremien 
 

 

 

Bezug:  
 

 

 

Finanzierung: 

Höhe der tatsächlichen/ voraussichtlichen Kosten: nicht bekannt 
 

Finanzierung durch Mittel bei Produkt:  

Über-/ außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von:  

Finanzierungs-/ Deckungsvorschlag:  
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 

Alternative I: 
 
Der Antrag wird zur weiteren Beratung an den Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialaus-
schuss verwiesen. 
 
 

Alternative II: 
 
Das Angebot zum Erwerb des Objektes „Sandweg 10“ zum Zwecke der Nutzung als Ju-
gendhaus wird abgelehnt. 
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Sachverhalt: 
 
Die Eheleute Ursula und Ulrich Berger, wohnhaft Darfeld, Sandweg 10, Rosendahl, ha-
ben mit Schreiben (Mail) vom 08. Oktober 2009 der Gemeinde Rosendahl das von ihnen 
bewohnte Wohnhaus „Sandweg 10“ im Ortsteil Darfeld der Gemeinde Rosendahl zum 
Zwecke der Nutzung als Jugendhaus zum Kauf angeboten. Das Schreiben, das als Anre-

gung gemäß § 24 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW zu betrachten ist, ist als Anlage dieser 
Sitzungsvorlage beigefügt. 
 
Sofern grundsätzliche Überlegungen zu dem Kaufangebot und zur Nutzung des Objektes 
als Jugendhaus angestellt werden sollten, wird empfohlen, den Antrag zur weiteren Bera-
tung an den Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss zu verweisen. Anderenfalls 
wird dem Gemeinderat empfohlen, das Kaufangebot, verbunden mit einer Nutzung des 
Kaufobjektes als Jugendhaus, abzulehnen. 
 
 
In Vertretung: 
 
 
 
 
 Gottheil 

Allgemeiner Vertreter 
Niehues 

Bürgermeister 
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